
vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), i.V.m. § 5 
Abs. 6 und Abs. 7 des Abfallgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (LAbfG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. Juni 1988 (GV. NRW 1988 S. 250), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 
442), die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abfall-
sortierung und -verwertung vom 24.06.1994 / 11.07.1994 
/ 01.08.1994 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster 
Nr. 34 vom 27.08.1994) auf. Die Stadt lbbenbüren hatte die 
Vereinbarung bereits gekündigt.

Diese Aufhebungsvereinbarung tritt am Tag nach Bekannt-
machung im Amtsblatt der Bezirksregierung Münster, frü-
hestens mit Ablauf des 31.12.2018, in Kraft.

Steinfurt, den Rheine, den

für den Kreis Steinfurt: für die Stadt Rheine:

Dr. Klaus Effing (Landrat) Dr. Peter Lüttmann (Bürgermeister)

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 329

217  Genehmigung und Bekanntmachung einer öffent  - 
lich-recht lichen Vereinbarung

Die nachfolgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen dem Kreis Steinfurt und der Stadt Rheine zur 
Übertragung der Behandlung und Verwertung der Pap-
pe-Papier-Karton-Sammlung habe ich mit Verfügung vom 

216  Aufhebung einer öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung

Der Kreis Steinfurt und die Städte Rheine und Ibbenbüren 
haben mit Datum vom 24.06./11.07./01.08.1994 eine öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung über die Abfallsortierung und 
-verwertung geschlossen (Amtsblatt für den Regierungsbe-
zirk Münster Nr. 34 vom 27.08.1994). 

Die nachfolgende Aufhebungsvereinbarung zwischen 
dem Kreis Steinfurt und der Stadt Rheine zu dieser öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarung wird hiermit gemäß § 24 Ab-
sätze 3 und 5 GkG NRW bekannt gemacht. Die Kündigung 
der Stadt Ibbenbüren erfolgte bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt. Die Aufhebung wird mit Ablauf des 31.12.2018 
wirksam.

Münster, den 31.Oktober 2018 Bezirksregierung Münster 
 Az.: 31.1.25-077/2018.0002 
 Im Auftrag 
 Gez. Wellmann

Vereinbarung zur Aufhebung der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung vom 24.06.1994 / 11.07.1994 / 01.08.1994 
zwischen dem Kreis Steinfurt sowie den Städten Rheine 
und lbbenbüren über die Abfallsortierung und -verwer-
tung

(Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster Nr. 34 
vom 27.08.1994)

Die Stadt Rheine, vertreten durch den Bürgermeister, und 
der Kreis Steinfurt, vertreten durch den Landrat, heben gem. 
§ 24 Abs. 5 des Gesetzes über kommunale Gemeinschafts-
arbeit (GkG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung 69
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C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen 70

44 1. Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe für 
das Haushaltsjahr 2018 70

 Münster, den 9. November 2018 Nummer 45

Hinweis

Die letzte Ausgabe des Amtsblattes für den Regierungsbezirk Münster erscheint am Freitag, dem  
21. Dezember 2018 als Nummer 51.

Der Redaktionsschluss hierzu ist am Freitag, dem 14. Dezember 2018, 10:00 Uhr.

Der Erscheinungstermin der ersten Ausgabe Amtsblatt Nr. 1/2 des Jahres 2019 ist am Freitag,  
dem 11. Januar 2019. 

Hierzu ist am Montag, dem 07. Januar 2019, 09:00 Uhr Redaktionsschluss.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

B:  Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen  
der Bezirksregierung 329

216 Aufhebung einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 329
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öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 329
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heutigen Tage gemäß § 24 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) genehmigt. 

Die Vereinbarung und meine Genehmigung werden hiermit 
gemäß § 24 Absatz 3 GkG NRW bekannt gemacht. Die Ver-
einbarung wird zum 01.01.2019 wirksam.

Münster, den 31. Oktober 2018 Bezirksregierung Münster 
 Az.: 31.1.25-077/2018.0003 
 Im Auftrag 
 Gez. Wellmann

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

zwischen

der Stadt Rheine, vertreten durch den Bürgermeister 
- nachstehend „Stadt Rheine“ genannt - 

und

dem Kreis Steinfurt, vertreten durch den Landrat 
- nachfolgend „Kreis Steinfurt“ genannt -

 
Präambel

Der Kreis Steinfurt und die Stadt Rheine arbeiten seit Jahren 
auf interkommunaler Ebene im Bereich der Abfallwirtschaft 
gut zusammen. Eine Grundlage dieser Zusammenarbeit ist 
unter anderem eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 
24.06.1994 / 11.07.1994 / 01.08.1994, die mit Aufhebungs-
vereinbarung zum 31.12.2018 aufgehoben werden soll.

Für die Zeit ab dem 01.01.2019 möchten die Vertragspart-
ner ihre Zusammenarbeit in Bezug auf die Behandlung und 
Verwertung der PPK-Fraktion (Pappe-Papier-Karton) aus 
Privathaushalten neu regeln. Die Stadt Rheine bzw. der ge-
mäß § 1 Abfallentsorgungssatzung der Stadt Rheine zustän-
dige öffentlich rechtliche Entsorgungsträger (Technische 
Betriebe Rheine AöR) beabsichtigt, die Behandlung und 
Verwertung der PPK-Fraktion aus Privathaushalten ab dem 
01.01.2019 in Eigenregie durchzuführen.

Nach § 5 LAbfG umfasst die Entsorgungspflicht des Krei-
ses Steinfurt unter anderem die Behandlung und Verwertung 
von Abfällen aus Privathaushalten. Gemäß § 5Abs. 6 LAbfG 
kann der Kreis Steinfurt Entsorgungsaufgaben einvernehm-
lich schriftlich auf kreisangehörige Kommunen übertragen.

Daher schließen der Kreis Steinfurt und die Stadt Rheine 
gem. §§ 1 und 23 Abs. 1 Alt. 1, Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes 
über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) NRW in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 
(GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. 
Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), i.V.m. § 5 Abs. 6 und Abs. 
7 LAbfG nachfolgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
über die Behandlung und Verwertung der PPK-Fraktion aus 
Privathaushalten. Ziel ist eine qualitativ hochwertige Auf-
gabenwahrnehmung der Abfallentsorgung zur langfristigen 
Gewährleistung der Entsorgungssicherheit, nachhaltige Ver-
besserung des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der Res-
sourceneffizienz.

§ 1

(1)  Ab dem 01.01.2019 überträgt der Kreis Steinfurt der 
Stadt Rheine für deren Stadtgebiet gem. § 23 Abs. 1 
Alt. 1, Abs. 2 Satz 1 GkG i.V.m. § 5 LAbfG delegierend 
die Behandlung und Verwertung der PPK-Fraktion aus 
Privathaushalten, die im Rahmen der Pappe-Papier-Kar-
ton-Sammlung (PPK-Sammlung) erfasst wird. Hierzu 
zählen insbesondere die Druckererzeugnisse. Die Auf-
gabe der kommunalen PPK-Sammlung, -Behandlung 
und Verwertung übernimmt damit die Stadt Rheine in 
ihrer alleinigen Zuständigkeit und ist hierfür insoweit 
allein verantwortlich.

(2)  Die Stadt Rheine weist dem Kreis Steinfurt kostenfrei 
jährlich in überprüfbarer Form (z.B. Lieferscheine) 
nach, welche Mengen angefallen sind und wo diese be-
handelt/verwertet wurden.

§ 2

(1)  Die Personal- und Sachaufwendungen werden von der 
Stadt Rheine getragen. Als angemessene Entschädigung 
im Sinne des § 23 Abs. 4 GkG NRW verbleiben die Ein-
nahmen/Erträge, die sich aus der Sortier- und Vermark-
tungstätigkeit ergeben, in vollem Umfang bei der Stadt 
Rheine. Eine darüber hinausgehende Entschädigungs-
leistung wird nicht vereinbart.

(2)  Sollte der Kreis Steinfurt aus der unter § 1 übertragenen 
Aufgabe heraus zur Körperschafts-, Gewerbe- oder Um-
satzsteuer herangezogen werden, sind diese Steuern von 
der Stadt Rheine zu tragen. Für evtl. Schäden im Rah-
men der Aufgabenübernahme haftet die Stadt Rheine.

§ 3

(1)  Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung gilt ab dem 
01.01.2019 und wird unbefristet geschlossen. Jede der 
beiden Vertragsparteien kann die Vereinbarung unter 
Beachtung einer einjährigen Kündigungsfrist mit Wir-
kung zum 31.12. des Folgejahres, erstmalig jedoch zum 
31.12.2019, kündigen.

(2)  Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung 
oder deren Kündigung bedürfen der Schriftform.

 

§ 4

(1)   Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam 
oder nicht durchführbar sein oder werden, so werden die 
übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Der Kreis 
Steinfurt und die Stadt Rheine sichern sich für diesen 
Fall zu, die betroffene Regelung durch eine wirksame 
oder durchführbare, dem Sinn der Vereinbarung entspre-
chende Regelung zu ersetzen, durch die der beabsichtig-
te Vertragszweck erreicht wird. Entsprechendes gilt für 
Regelungslücken in der Vereinbarung.

(2)  Falls diese Vereinbarung durch geänderte oder neue Ge-
setze ungültig werden sollte, verpflichten sich die Par-
teien zur Anpassung dieser Vereinbarung an die neue 
Rechtslage. Ziel dieser Vereinbarung ist, eine Basis für 
den Fortbestand der Verträge der Stadt Rheine mit den 
dualen Systemen zu schaffen.

(3)  Soweit zulässig, wird der Gerichtsstand Steinfurt verein-
bart.

 
§ 5

Diese Vereinbarung tritt am Tag nach der öffentlichen Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Bezirksregierung Münster, 
frühestens am 01.01.2019, in Kraft.

Steinfurt, den Rheine, den

für den Kreis Steinfurt: für die Stadt Rheine:

Dr. Klaus Effing (Landrat) Dr. Peter Lüttmann (Bürgermeister)

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 329-330
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